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Bekanntmachung des Tages der Wahl 
der Ortsvorsteherin / des Ortsvorstehers im Ortsbezirk Nördliche Innenstadt 

der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
und über die Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
I. 

 
Am Sonntag, dem 10. Januar 2021, findet die  
 

Wahl der Ortsvorsteherin / des Ortsvorstehers 
im Ortsbezirk Nördliche Innenstadt der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

 
statt. 
 
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem 24. Januar 2021, durchgeführt. 
 
Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 74 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung 
(KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Ortsvorsteherin / des 
Ortsvorstehers im Ortsbezirk Nördliche Innenstadt auf. 
 

II. 
 
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von Wählergruppen sowie 
von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Parteien und Wählergruppen können 
auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag benennen.  
 
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen sind in einer 
Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter des Ortsbezirks, 
Wahlvorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die 
Wahlberechtigten des Ortsbezirks einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen 
Versammlung von wahlberechtigten Mitgliedern, Anhängerinnen und Anhängern sowie Vertreterinnen und 
Vertretern der beteiligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden. 
 
 
 



 
Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG, müssen spätestens am 54. Tag vor der Wahl, das 
ist am Dienstag, 17. November 2020, bis 18 Uhr bei dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer Straße 
14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des 
Parteiengesetzes nachweisen. Dies entfällt, wenn die entsprechende Bestätigung zur Wahl der derzeitigen 
Vertretungskörperschaft eingereicht worden war. 
 

III. 
 
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die den 
Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahl-
vorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf 
jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden. Unterstützungsunterschriften können mit dem 
Wahlvorschlag oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
  
Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibringung einer ausreichenden Zahl gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ausschließlich selbst verantwortlich. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) 
können Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden. 
 
In einem Wahlvorschlag zur Wahl der Ortsvorsteherin / des Ortsvorstehers darf nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. 
 
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 120 wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein. Bei 
Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es keiner 
Unterstützungsunterschriften.  
 

IV. 
 
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll mit den erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig bei der 
zuständigen Wahlleiterin, Frau Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Stadtverwaltung Ludwigshafen am 
Rhein, Postfach 21 12 20, 67012 Ludwigshafen am Rhein oder bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen am 
Rhein, Bürgerbüro, EG, Zimmer 1, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen am Rhein, eingereicht werden. Die 
Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl ab, das ist 
 
am Montag, dem 23. November 2020, 18 Uhr. 
 

V. 
 
Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
Zustimmungserklärung der Bewerberin oder des Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der 
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zuständigen Stadtverwaltung sowie bei der Wahlleiterin gegen 
Kostenerstattung erhältlich. 
 
Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung von der Wahlleiterin und 
von der zuständigen Stadtverwaltung (siehe IV.) kostenfrei abgegeben. 
 
Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen sind dem Kom-
munalwahlgesetz und der Kommunalwahlordnung zu entnehmen. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 07. Oktober 2020 
 
gez. 
Oberbürgermeisterin  
Jutta Steinruck  
als Wahlleiterin 
 
 
 



 
Ortsübliche Bekanntmachung  

über die öffentliche Bekanntgabe  
der Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen  

in der Gemeinde Stadt Ludwigshafen (kreisfreie) 

In der Gemarkung Maudach, Flur 0, Flurstück 796/17, 796/20, 796/22, 796/24, 797/19, 797/21, 797/23, 797/25, 
797/27, 800/7 angrenzend an die Nachbarflurstücke 707/8, 787/8, 796/23 wurden die Flurstücksgrenzen aus 
Anlass einer Teilungsvermessung auf Antrag von Stadt Ludwigshafen, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen 
sowie der LUMA Haus GmbH bestimmt und abgemarkt.  
Über diese Maßnahme wurde am 29. Sep. 2020, 10:00 Uhr eine Niederschrift (Grenztermin) angefertigt. 

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. 
Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes vom  
8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359, BS 219-1) werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und 
Erbbauberechtigten der Flurstücke, die in der Grenzniederschrift näher bezeichnet sind, öffentlich bekannt 
gegeben.  
Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 

Die bestehenden - und die neuen - Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der 
Grenzermittlung, wie in der Skizze der Grenzniederschrift dargestellt, festgestellt. 
Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen und einzelne Grenzpunkte einer bereits 
festgestellten Flurstücksgrenze werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze 
der Grenzniederschrift dargestellt, wiederhergestellt. 

Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden Entscheidung wie in der Skizze dargestellt 
abgemarkt. 

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 12.10.2020 bis 16.11.2020 beim Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. P. Schmitt, Bahnhofstraße 49, 67346 Speyer während der Öffnungszeiten 
(Montags bis Donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr) nach telefonischer 
Anmeldung und Terminvereinbarung eingesehen werden. 

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 23. 
Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung  
mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in den jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf 
von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden.  

Der Widerspruch ist bei - Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. P. Schmitt, 
Bahnhofstraße 49, 67346 Speyer - einzulegen. 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. P. Schmitt, Bahnhofstraße 49, 67346 Speyer erhoben werden. 
 
 
Speyer, den 02.10.2020 
Öffentlich bestellter Verm.-Ing. 
Dipl.-Ing. P. Schmitt 
Bahnhofstraße 49 
67346 Speyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


